
 

Thema: Ehrenamt 
Infoblatt Nummer 1 

 
 
Ehrenamt ist in 
 
Das Ehrenamt (von Ehre, im Sinne von gesellschaftliche Achtung, und Amt Position oder Aufgabenbereich) 
bezeichnet ein öffentliches unbezahltes Amt, das durch soziale Anerkennung vergolten wird. Dies kann als 
Pflicht (z.B. als Schöffe bei Gericht) oder auf freiwilliger Basis ausgeübt werden und wird dann häufig mit 
dem Begriff des bürgerschaftlichen Engagements weiter umfasst. Ehrenamt hat auch mit Verantwortung 
zu tun. 
In Deutschland ist ein Aufblühen vieler neuer Formen des ehrenamtlichen Engagements zu beobachten. Es 
ist heute zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Organisation des öffentlichen Lebens geworden: 
Jeder dritte engagiert sich ehrenamtlich. 
Ehrenamtliche  nennt man Mitarbeiter von Organisationen, Vereinen, sozialen Diensten oder staatlichen Or-
ganen (z.B. Gemeinden), die ihre Tätigkeit (im Gegensatz zur Erwerbsarbeit) ohne Bezahlung verrichten. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt 

Tätigkeitsfelder des Ehrenamts: 
 
Frauenprojekte       Gefahrenabwehr, Vorbeugung  
Internationale Partnerschaften     Jugendliche, Jugendhilfe  
Kommunale Selbstverwaltung     Rechtspflege, Strafvollzug  
Schule, Bildung und Kultur     Sozial- und Gesundheitsbereich  
Sport        Umwelt-, Natur- und Tierschutz  
Wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Sektor 
 
 
37% der Ab-14-jährigen sind in Bayern bürgerschaftlich aktiv, also freiwillig und unentgeltlich für andere tä-
tig. Die Engagementquote ist auf hohem Niveau stabil geblieben. Bayern liegt zusammen mit Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen leicht über dem Bundesdurchschnitt von 36%. Darüber hinaus 
ist ein weiteres Drittel öffentlich aktiv, zum Beispiel als Mitglied eines Sportvereins oder eines Chores, ohne 
eine herausragende ehrenamtliche Arbeit zu übernehmen. Auch viele Schülerinnen und Schüler engagieren 
sich in Sportvereinen, bei der freiwilligen Feuerwehr oder speziellen sozialen Organisationen. 

 
 


